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INFO

Der Berufsunfähigkeitsschutz im Tarif A der PKDW ist eine 
kostengünstige Zusatz-Absicherung zu Ihrer Altersver-
sorgung. Er kann zu Beginn der Mitgliedschaft in den Tarif 
eingewählt werden.

Für Berufstätige, die nach 1960 geboren wurden, besteht 
lediglich Anspruch auf eine gesetzliche Erwerbsminde-
rungsrente. Es wird daher immer häufiger darauf hinge-
wiesen, sich individuell gegen eine mögliche Berufsunfä-
higkeit abzusichern.

Grundsätzlich gilt:

Unabhängig davon, ob Sie den Berufsunfähigkeitsschutz 
wählen oder nicht, können Sie Ihre Zahlungen jederzeit 
vollkommen flexibel an Ihre aktuelle wirtschaftliche Le-
benssituation anpassen. Ihre Beiträge werden entspre-
chend der jeweils geltenden Tariftabelle abhängig von 
Ihrem Alter im Jahr der Beitragszahlung in jährliche Ren-
tenbausteine umgewandelt. Auch mit überschaubaren 
Beiträgen können Sie so eine solide Berufsunfähigkeits-
rente erreichen. 

Statistisch gesehen, werden die meisten Menschen in 
Deutschland zwischen den Altern 52 und 58 Jahren be-
rufsunfähig. Da aus Beiträgen, die in jungen Jahren ein-
gebracht werden, eine vergleichsweise höhere Leistung 
entsteht, lohnt es sich immer, möglichst früh mit der Al-
tersversorgung zu beginnen. 

Die Höhe Ihrer aktuellen Rentenanwartschaft weisen wir 
Ihnen einmal pro Jahr in Ihrem Kontoauszug aus. Wenn 
Sie den Berufsunfähigkeitsschutz gewählt haben, gibt 
dieser gleichzeitig auch die Höhe Ihrer bisher erreichten 
Berufsunfähigkeitsrente an.

Was bedeutet das konkret?

Gemäß § 25 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
ist ein Mitglied berufsunfähig, »dessen Erwerbsfähigkeit 
durch Krankheit, Körperverletzung, Gebrechen oder Ver-
fall seiner körperlichen oder geistigen Kräfte, was ärztlich 
nachgewiesen werden muss, seit Versicherungsbeginn  
so herabgesunken ist, dass es vorrausichtlich dauernd 
nicht in der Lage ist, eine Erwerbstätigkeit in seinem bis-
herigen Beruf oder in einer anderen Tätigkeit regelmäßig 
auszuüben oder mehr als nur geringfügige Einkünfte 
durch Erwerbstätigkeit zu erzielen. Eine andere Tätigkeit 
ist dem Mitglied zumutbar, wenn sie aufgrund seiner Aus-
bildung und Erfahrung ausgeübt werden kann und seiner 
bisherigen Lebensstellung entspricht (…).«

Der Einschluss des Berufsunfähigkeitsschutzes ermög-
licht Ihnen, Ihre Altersrente im Falle des Falles vorzeitig, 
abschlagsfrei abrufen zu können.

Die Differenz Ihrer tarifgemäßen Leistung im Rentenalter 
mit bzw. ohne Einschluss des Berufsunfähigkeitsschut-
zes kann ganz einfach über unseren Tarifrechner im Inter-
net ermittelt werden: Wählen Sie dazu die auf Sie zutref-
fenden Kriterien aus (Versicherungsbeginn, Geschlecht 
usw.) und klicken bei gleichbleibender Zahlung einmal auf 
»ohne Berufsunfähigkeitsschutz« und zum Vergleich auf 
»mit Berufsunfähigkeitsschutz«.

Abwahl des Berufsunfähigkeitsschutzes

Sie haben die Möglichkeit, nachträglich auf die Mitversi-
cherung des Berufsunfähigkeitsschutzes zu verzichten. 
Wenn Sie hierzu Fragen haben oder weitere Informa-
tionen wünschen, schreiben Sie gerne eine E-Mail an:  
mitgliederberatung@pkdw.de oder rufen Sie uns unter 
0203 99219-0 an.
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